
 

 

 
Beitrags- und Gebührenordnung Stand: 1. Januar 2022 

 
______________________________________________________________________ 

1. Beiträge für Vereine 

 je aktivem Mitglied ab 18 Jahren         20,00 € 

 je aktivem Mitglied von 15 bis 17 Jahren        13,00 € 

 je aktivem Mitglied bis zu 14 Jahren             3,00 € 

 Unfallversicherung für aktive Mitglieder            1,45 € 

 Mindestbeitrag für Vereine          250,00 € 

 Höchstbeitrag für Vereine       1000,00 € 

 Kooperative Mitgliedsvereinigungen             50,00 € 

 Landesorchester (Pauschale)          150,00€ 

2. Sonstige Beiträge  
 

1. Einzelmitgliedschaft            46,00 € 

 Einzelmitgliedschaft Digital (inkl. Emailadresse und Lastschrifteinzug)     36,00 € 
 Einzelmitgliedschaft für Schüler/Studenten (Nachweis erforderlich)      24,00 € 

 Fördernde Mitgliedschaft            50,00 € 

2. Mitglieder aus dem Ausland (ohne Stimmrecht) 

 Kooperative Mitgliedsvereinigungen         200,00 € 

 Einzelmitgliedschaft             50,00 € 

3. Ehrungen und Abzeichen 

 Ehrennadel des BDZ in Gold oder Silber           7,00 € 

 BDZ-Nadel (Bundesabzeichen)            6,00 € 

 Urkunden für 25 bzw. 40 Jahre aktives Wirken          4,50 € 

 Ehrenbrief des BDZ für 50-jähriges aktives Wirken         19,00 € 

 BDZ-Verdienstmedaille in Bronze, Silber oder Gold        28,00 € 

Ehrungen gemäß gültiger Ehrungsordnung über den Landesverband. 

Preise zuzüglich Verpackung und Porto, inklusive Mehrwertsteuer. 

4. Mahngebühren 

 Versäumniszuschlag bei verspäteter Abgabe des Meldebogens      30,00 € 

 Mahngebühr bei 1. Mahnung zur Abgabe des Meldebogens       10,00 € 

 Mahngebühr bei 2. Mahnung zur Abgabe des Meldebogens       20,00 € 

3. In-Kraft-Treten 

Die Beitragsanpassung tritt laut Beschluss der Bundesdelegiertenversammlung vom 06. März 2021 
zum Jahresbeginn 2022 in Kraft. Alle Beiträge sind Kalender-Jahresbeiträge und unabhängig vom 
Eintrittszeitpunkt zu zahlen. Die Alterseinstufung erfolgt aufgrund des Geburtsjahres. 
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